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gen Erstattung des Geldbetrages zurückge
nommen werden.

5.7.
Beschädigte Kostenmarken können nur 
vom Referat Haushalt und Verwaltung des 
Bezirksgerichts zurückgenommen werden.

5.8.
Die Kostenmarkenverkaufsstellen sind mo
natlich einmal unvermutet durch den lei
tenden Sekretär des Gerichts oder Leiter 
des Staatlichen Notariats zu prüfen.

5.9.
Der Kostenmarkenhauptbestand ist viertel
jährlich durch den Leiter der Dienststelle 
mit dem Buchbestand abzustimmen.

5.10.
Die Verwendung der Kostenmarken ist vom 
leitenden Sekretär des Gerichts oder Leiter 
des Staatlichen Notariats vierteljährlich zu 
prüfen.

5.11.
Über die Prüfungen nach Ziff. 5.8. bis 5.10. 
sind Protokolle anzufertigen.

6.
Ausbuchung von Kosten

6.1.
Liegen die Voraussetzungen des § 16 Abs. 2 
JKO zur Ausbuchung von Kosten vor, legt 
der Leiter der Zentralbuchhaltung den An
trag dem nach § 14 Abs. 2 JKO zuständigen 
Leiter zur Entscheidung vor. Die zur Be
gründung nötigen Unterlagen (Sterbeur
kunde, Bescheinigung der Meldestelle des 
VPKA u. a.) sind dem Antrag beizufügen.

6.2.
Nach Anordnung der Ausbuchung von Ko
sten gemäß § 16 Absätze 1 und 2 JKO ver
anlaßt sie der Leiter der Zentralbuchhal
tung.

6.3.
Kostenkleinbeträge bis zu 10,—M können 
1 Jahr nach Ablauf des Jahres, in welchem 
sie zum Soll gestellt worden sind, ausge
bucht werden, wenn die Kosten der Voll
streckung in keinem Verhältnis zum Ko
stenbetrag stehen. Die Ausbuchung veran
laßt der Leiter der Zentralbuchhaltung.

7.
Scfalußbestimrnangen

7.1.
Die Rundverfügung tritt am 1. Januar 1976 
in Kraft.

Anlage (Fassung vom 22.10.1980) zu '
Ziffer 1.1. der
Kostenverfügung
Zu den Auslagen des Staatshaushalts in 
Zivil- und Familienrechtsverfahren (§ 164 
Abs. 2 ZPO), in Strafverfahren (§ 362 
Abs. 3 StPO) und in notariellen Verfahren 
(§ 9 NKO), die gemäß § 173 Abs. 2 ZPO, 
§ 364 StPO, § 2 JKO von den Zahlungs
pflichtigen zu erheben sind, gehören:
1. Entschädigungen, die im gerichtlichen 
und notariellen Verfahren an Zeugen, 
Vertreter der Kollektive, Sachverständige 
und Jugendbeistände erstattet werden, so
wie der Teil des Lohnes oder Gehaltes der 
Zeugen, Vertreter der Kollektive und 
Sachverständigen, der dem Auslagenpflich
tigen auf der Grundlage einer Lqhnbe- 
scheinigung oder entsprechender Angaben 
und Belege gemäß § 6 Absätze 2 und 3 so
wie § 9 Absätze 5 und 6 der Anordnung 
über die Entschädigung für Schöffen und 
Beteiligte am Gerichtsverfahren sowie für 
Mitglieder der Schiedskommissionen vom
6. 5.1980 in Ansatz zu bringen ist,
2. Postgebühren, die durch die Ladung von 
Angeklagten, Zeugen, Sachverständigen 
und Vertretern der Kollektive und für die 
Übersendung der auf Antrag erteilten Aus
fertigungen und Abschriften von Entschei
dungen oder Protokollen entstanden sind,
3. Telegramm- und Fernsprechgebühren, 
die auf Veranlassung der Prozeßparteien, 
des Antragstellers oder des Angeklagten 
entstanden sind,
4. Kosten für Veröffentlichungen (§§ 41 
Abs. 1, 137 Abs. 1, 138 Abs. 2, 145 Abs. 1 
ZPO, §10 GrundstVollstrVO, §6 Abs. 1 
GesVollstrVO, §§ 8 Abs. 1, 37 Abs. 1 SchVO, 
§§185, 265 Abs. 2, 268 StPO, §50 StGB, 
§§ 11, 29 Abs. 2 und 31 NG),
5. Kosten des einer Prozeßpartei beigeord- 
neten Rechtsanwalts, eines Prozeßbeauf
tragten und des bestellten Verteidigers,
6. die dem Gericht durch eine Beweissiche
rung (§ 19 ZPO), eine Ortsbesichtigung 
(§§33 Abs. 3, 54 Abs. 4 ZPO) oder dem
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